
TOP Neufassung der Satzung 
 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
(1) Der Verein führt den Namen „Remscheider Segelyachtclub Bevertalsperre e.V.“ 

(RSCB).  
Er führt einen Stander, der in der Mitte durch eine horizontale Wellenlinie geteilt ist; 
der untere Teil ist blau, der obere weiß, in der Mitte befindet sich eine rote 
aufgehende Sonne, deren obere Hälfte über der Wellenlinie steht, deren untere 
Hälfte nicht zu sehen ist. 

(2) Er hat seinen Sitz in Remscheid und ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht 
Wuppertal unter der Registernummer VR 20426 eingetragen. 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck und Gemeinnützigkeit 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
(2) Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung des Segelsports als Breiten- und 

Leistungssport sowie des Jugendsegelns. Der Satzungszweck wird insbesondere 
verwirklicht durch die Bereitstellung und Unterhaltung von Anlagen zur Ausübung 
des Segelsports, die Veranstaltung von Regatten, die Segelausbildung der Mitglieder 
sowie die Förderung der Jugend durch Freizeiten, Ausbildung und die Bereitstellung 
von Jugendbooten. 

(3) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 3 Verbandsmitgliedschaften 
(1) Der RSCB ist Mitglied des Deutschen Segler-Verbandes (DSV), des Seglerverbandes 

NRW (SVNRW) sowie des Stadtsportbundes Remscheid. 
(2) Der RSCB erkennt die Satzungen, Ordnungen und Wettkampfbestimmungen der 

Bünde und Verbände nach Absatz 1 als verbindlich an. 
(3) Um die Durchführung der Vereinsaufgaben zu ermöglichen, kann der Vorstand den 

Eintritt in Bünde, Verbände und Organisationen und über den Austritt beschließen. 

§ 4 Grundsätze der Tätigkeit 
(1) Grundlage der Vereinsarbeit ist das Bekenntnis aller Mitglieder des RSCB zur 

freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und des 
Landes Nordrhein- Westfalen.  

(2) Der RSCB ist parteipolitisch und religiös neutral. Er vertritt den Grundsatz religiöser, 
weltanschaulicher und ethnischer Toleranz und Neutralität. Der Verein wendet sich 
gegen Intoleranz, Rassismus und jede Form von politischem Extremismus. Er tritt 
rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestrebungen sowie jeder Form 
von Gewalt, unabhängig davon, ob sie verbaler, körperlicher, seelischer oder 
sexualisierter Art ist, entgegen.  



(3) Der RSCB und seine Amtsträger bekennen sich zu den Grundsätzen eines 
umfassenden Kinder- und Jugendschutzes und treten für die körperliche und 
seelische Unversehrtheit und Selbstbestimmung der anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen ein. Der RSCB und seine Amtsträger pflegen eine 
Aufmerksamkeitskultur und führen regelmäßig Präventionsmaßnahmen zum Schutz 
von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt im Sport durch  

a. die verpflichtende Erklärung zu einem Ehrenkodex, 

b. die verpflichtende Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses, 

c. der Erlass allgemeiner Verhaltensrichtlinien und  

d. die Benennung von Ansprechpersonen. 

§ 5 Mitgliedschaft 
(1) Mitglied kann jede Person ohne Ansehung politischer, religiöser oder 

weltanschaulicher Gesichtspunkte werden.  
(2) Der Verein hat folgende Mitglieder: 

a. ordentliche Mitglieder   
Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht zu den 
folgenden Mitgliedern zählen; 

b. jugendliche Mitglieder  
Mitglieder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Mit Erreichen 
der Altersgrenze werden sie automatisch zu ordentlichen Mitgliedern, es sei 
denn, sie beantragen etwas anderes. Jugendliche Mitglieder haben kein 
Stimmrecht auf der Mitgliederversammlung; 

c. fördernde Mitglieder   
natürliche oder juristische Personen, welche die Zwecke des Vereins 
unterstützen, ohne den Segelsport auf der Vereinsanlage auszuüben. 
Fördernde Mitglieder haben kein Stimmrecht; 

d. Ehrenmitglieder 
Personen, die sich durch ihren Einsatz für den Verein besondere Verdienste 
erworben haben. Sie werden auf Vorschlag des Vorstandes von der 
Mitgliederversammlung bestimmt und können von der Beitragspflicht befreit 
werden. Ehrenmitglieder haben die gleichen Rechte wie die ordentlichen 
Mitglieder; 

e. passive Mitglieder  
Mitglieder, die vorübergehend den Segelsport für den Verein nicht ausüben. 
Passive Mitglieder haben in Mitgliederversammlungen kein Stimmrecht. 

(3) Ein Wechsel des Mitgliedsstatus kann, sofern nichts anderes geregelt ist, schriftlich 
beantragt werden. 

§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft 
(1) Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist in Textform an den Vorstand zu richten. 

Aufnahmeanträge Minderjähriger bedürfen der schriftlichen Zustimmung ihres 
gesetzlichen Vertreters. 

(2) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand durch Beschluss. Mit Beschlussfassung 
beginnt die Mitgliedschaft. Mit der Abgabe des unterzeichneten Aufnahmeantrages 



erkennt das Mitglied die Vereinssatzung und die Ordnungen in der jeweils gültigen 
Fassung an. 

(3) Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung der Aufnahme muss nicht 
begründet werden.  

(4) Gegen die Ablehnung der Aufnahme steht der betroffenen Person das Rechtsmittel 
der Beschwerde an die Mitgliederversammlung zu. Diese ist innerhalb einer Frist von 
drei Wochen ab Zugang der Aufnahmeablehnung schriftlich an die Geschäftsadresse 
des Vereins zu richten. Die Entscheidung der Mitgliederversammlung ist endgültig. 
Der Weg zu den ordentlichen Gerichten bleibt unberührt. 

(5) Für die Beitragsverpflichtungen nicht geschäftsfähiger Mitglieder (Minderjährige) 
haften diese und deren gesetzliche Vertreter als Gesamtschuldner. 

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Streichung von der Mitgliederliste oder 

Ausschluss. 
(2) Mit dem Ende der Mitgliedschaft erlöschen sämtliche Rechte des Mitglieds im RSCB. 

Die Verpflichtungen, die dem Mitglied bis zum Ende seiner Mitgliedschaft gegenüber 
dem RSCB entstanden sind, bleiben bis zu deren vollständiger Erfüllung bestehen. 

(3) Der Austritt aus dem RSCB kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erfolgen. Die 
Austrittserklärung muss dem Vorstand in Textform bis zum 31. Oktober des 
jeweiligen Jahres vorliegen. 

(4) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen 
werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung der Aufnahmegebühr, 
des Jahresbeitrages oder einer Umlage im Rückstand ist. Die Streichung darf erst 
erfolgen, wenn nach Absendung des zweiten Mahnschreibens ein Monat vergangen 
ist und eine Zahlung nicht erfolgt ist. Die Streichung ist dem Mitglied schriftlich 
mitzuteilen. 

(5) Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen in grober Weise verstoßen 
hat, durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. Ein 
solcher Verstoß liegt insbesondere dann vor, wenn das Mitglied das Ansehen des 
Vereins in der Öffentlichkeit nachhaltig geschädigt oder gegen die Satzung in 
erheblichem Maße verstoßen oder Anordnungen der Vereinsorgane schwerwiegend 
zuwidergehandelt oder sich wiederholt grob unsportlich oder unkameradschaftlich 
verhalten hat.  
Vor dem Beschluss ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist 
Gelegenheit zur persönlichen oder schriftlichen Stellungnahme zu geben.   
Der Ausschließungsbeschluss ist mit Gründen zu versehen und dem Mitglied bekannt 
zu geben. Mit der Bekanntgabe ruht das Recht des Mitglieds auf Benutzung der 
Vereinsanlagen.  
Gegen den Beschluss des Vorstandes steht dem Mitglied das Recht zur Berufung an 
die nächste ordentliche Mitgliederversammlung zu, welche in diesem Fall endgültig 
über den Ausschluss bzw. über die Aufhebung des Ausschlussbeschlusses des 
Vorstandes entscheidet Die Berufung muss innerhalb von einem Monat nach Zugang 
des Beschlusses schriftlich beim Vorstand eingegangen sein. Versäumt das Mitglied 
die Frist oder bestätigt die Mitgliederversammlung den Ausschluss, ist die 
Mitgliedschaft beendet. 



(6) Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keine Ansprüche an das 
Vermögen des Vereins. Dies gilt auch für bereits eingezahlte Anteile von Clubhaus- 
und Stegbausteinen. 

§ 8 Vereinsjugend 
(1) Die Jugend des Vereins ist in der Jugendabteilung zusammengeschlossen. 
(2) Die Jugendabteilung führt und verwaltet sich im Rahmen dieser Satzung selbständig. 

Sie entscheidet auch über die Verwendung der ihr zufließenden Mittel in eigener 
Zuständigkeit und im Rahmen der mit der Mittelgewährung gegebenen Vorschriften 
oder Anordnungen. 

(3) Die Jugendabteilung wählt den Jugendwart, der die Interessen der Jugendlichen im 
Vorstand vertritt. 

(4) Die Jugendabteilung gibt sich im Rahmen dieser Satzung eine eigene Jugendordnung, 
die der Bestätigung durch die Mitgliederversammlung bedarf. 

§ 9 Aufnahmegebühren, Beiträge, Umlagen, Bausteine und Arbeitsstunden 
(1) Auf Vorschlag des Vorstandes beschließt die Mitgliederversammlung über die 

Erhebung und die Höhe von Umlagen (Bausteinen) und einer Aufnahmegebühr. Die 
Aufnahmegebühr ist mit dem Eintritt fällig. Die Höhe der Umlage darf das Sechsfache 
des Mitgliedsbeitrages nicht übersteigen. Maßgebend ist der Jahresbeitrag, den das 
zahlungsverpflichtete Mitglied zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die 
Erhebung der Umlage zu zahlen hat. 

(2) Jedes Mitglied ist verpflichtet, Beiträge zu leisten, die am 1. Januar eines jeden Jahres 
fällig sind. Die Zahlung soll bis zum 28. Februar eines Jahres bzw. mit der Aufnahme in 
den Verein erfolgen. Bei Nichtentrichtung des Beitrages bis zum 15. März eines 
Jahres erlischt automatisch das Nutzungsrecht für die Vereinsanlagen bis zur 
vollständigen Bezahlung. 

(3) Die Höhe der Beiträge, Umlagen und Gebühren wird von der Mitgliederversammlung 
festgesetzt und in der Beitragsordnung veröffentlicht.  

(4) Einem Mitglied, das unverschuldet in eine finanzielle Notlage geraten ist, kann der 
Beitrag gestundet oder für die Zeit der Notlage ganz oder teilweise erlassen werden. 
Über einen Stundungs- oder Erlassantrag entscheidet der Vorstand. 

(5) Jedes Mitglied ist verpflichtet, eine von der Mitgliederversammlung festgesetzte 
Anzahl von Arbeitsstunden pro Jahr abzuleisten. Nicht abgeleistete Arbeitsstunden 
werden finanziell ausgeglichen. Näheres regelt die Beitragsordnung. 

§ 10 Organe 
 Die Organe des Vereins sind  

• die Mitgliederversammlung 
•  der Vorstand. 
• Ehrenrat 

§ 11 Mitgliederversammlung 
(1) Alle Mitglieder haben das Recht, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen. Sie 

wird vom Vorsitzenden oder in dessen Abwesenheit vom stellvertretenden 
Vorsitzenden geleitet. 



(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) findet jährlich, 
möglichst im ersten Quartal eines Geschäftsjahres, statt. Im 4. Quartal soll eine 
Herbstversammlung stattfinden.  

(3) Mitgliederversammlungen finden grundsätzlich als Präsenzversammlungen statt. Der 
geschäftsführende Vorstand kann beschließen, dass die Mitgliederversammlung in 
Form einer onlinebasierten Videoversammlung stattfindet. Ohne einen 
entsprechenden Beschluss des geschäftsführenden Vorstandes haben die Mitglieder 
keinen Anspruch darauf, virtuell an einer Präsenzversammlung teilzunehmen.  
Teilnahme- und stimmberechtigten Personen, die online an der virtuellen bzw. an der 
hybriden Mitgliederversammlung teilnehmen, wird durch geeignete technische 
Vorrichtungen die Möglichkeit gegeben, virtuell an der Mitgliederversammlung 
teilzunehmen und das Stimmrecht auf elektronischem Wege auszuüben. Die 
Einzelheiten zur Registrierung und Gewährleistung der Zugangsberechtigung und 
Ausübung des Stimmrechts können in der Geschäftsordnung geregelt werden. Die 
Auswahl der technischen Rahmenbedingungen (z. B. die Auswahl der zu 
verwendenden Software bzw. Programme) legt der geschäftsführende Vorstand per 
Beschluss fest.   
Technische Widrigkeiten, die zu einer Beeinträchtigung bei der Teilnahme oder bei 
der Stimmrechtsausübung führen, berechtigen die teilnahme- und 
stimmberechtigten Personen nicht dazu, gefasste Beschlüsse und vorgenommene 
Wahlen anzufechten, es sei denn, die Ursache der technischen Widrigkeiten ist dem 
Verantwortungsbereich des Vereins zuzurechnen. Im Übrigen gelten für die virtuelle 
Mitgliederversammlung die Vorschriften über die Mitgliederversammlung 
sinngemäß.  

(4) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet auf Antrag von mindestens 25% 
der Mitglieder oder auf Beschluss des Vorstandes statt.  

(5) Ein Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung hat den 
Gegenstand der Tagesordnung genau zu bezeichnen.  

(6) Die Mitgliederversammlung ist durch den Vorstand mit einer Frist von 4 Wochen 
unter Bekanntgabe der Tagesordnung in Textform einzuberufen. Die Frist beginnt mit 
dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Die Einladung gilt 
dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied bekannt gegebene 
Adresse gerichtet ist.  

(7) Anträge zur Tagesordnung können von allen Mitgliedern in Textform unter Angabe 
des Namens gestellt werden. Die Anträge sind zu begründen und müssen dem 
geschäftsführenden Vorstand bis zum 31. Januar des Jahres zugehen. Anträge zur 
Herbstversammlung sind bis zum 30. September möglich. 

§ 12 Zuständigkeiten der Mitgliederversammlung 
(1) Die Jahreshauptversammlung ist insbesondere zuständig für: 

a. die Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Vorstandes 
b. die Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes für das 

laufende Geschäftsjahr; 
c. die Entlastung des Vorstands; 
d. die Wahl des Vorstands und der zwei Kassenprüfer, eines Vertreters der 

Kassenprüfer sowie des Ehrenrates 
e. die Bestätigung der von der Jugendabteilung beschlossenen Jugendordnung; 
f. die Bestätigung des Jugendwartes 



g. die Beschlussfassung über Satzungsänderungen und die Vereinsauflösung; 
h. die Beschlussfassung über fristgerecht eingegangene Anträge �§ 11 (7)� 

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist nur zuständig für die 
Behandlung und Beschlussfassung zu dem Tagesordnungspunkt, für den sie 
einberufen wurde. 

(3) Die Herbstversammlung dient in erster Linie der Planung des kommenden Jahres. 
(4) Über nicht fristgerechte Anträge (Dringlichkeitsanträge) kann in der 

Mitgliederversammlung nur beraten und Beschluss gefasst werden, wenn zuvor 
die Dringlichkeit des Antrags mit einer Mehrheit von 25% der abgegebenen 
Stimmen befürwortet wurde. Satzungsänderungen können nicht aufgrund von 
Dringlichkeitsanträgen beschlossen werden. 

(5) Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig, sofern sie ordnungsgemäß einberufen wurde. 

(6) Beschlüsse über Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der 
abgegebenen Stimmen; andere Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. 

(7) Sofern keine geheime Abstimmung beantragt wird, finden Abstimmungen und 
Wahlen grundsätzlich offen statt. Gibt es für ein Amt mehrere Kandidaten, wird 
geheim gewählt. 

(8) Die von der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse sind zu protokollieren. 
Das Beschlussprotokoll ist vom Schriftführer sowie vom Versammlungsleiter zu 
unterzeichnen und zeitnah den Mitgliedern bekanntzumachen. 

§ 13 Vorstand  
(1) Der Vorstand besteht aus 

a. dem Vorsitzenden 
b. zwei stellvertretenden Vorsitzenden 
c. dem Schatzmeister 
d. dem Schriftführer 
e. dem Sportwart  
f. dem Jugendwart 

(2) Geschäftsführender Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind  
a. der Vorsitzende 
b. zwei stellvertretende Vorsitzende 
c. Schatzmeister 

(3) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden oder 
einen Stellvertreter zusammen mit einem anderen Mitglied des 
geschäftsführenden Vorstandes gemeinsam vertreten. 

(4) Die Mitgliederversammlung kann eine Person in zwei Vorstandsämter wählen; 
eine Personalunion innerhalb des Vorstandes nach § 26 BGB ist jedoch nicht 
möglich. 

(5) Mit Ausnahme des Jugendwartes werden die Vorstandsmitglieder von der 
Mitgliederversammlung für die Dauer von jeweils 4 Jahren gewählt. Der 
Jugendwart wird ein einer gesondert einberufenen Jugendversammlung des 
Vereins auf die Dauer von 4 Jahren gewählt. Näheres regelt die Jugendordnung. 
Die Vorstandsmitglieder bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Eine Wiederwahl ist 
zulässig. 



(6) Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus seinem Amt aus, kann der Vorstand 
bis zur nächsten Mitgliederversammlung bzw. Jugendversammlung einen 
Vertreter bestellen. Die Mitgliederversammlung wählt dann einen Ersatz für die 
restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen. Eine Personalunion zwischen den 
einzelnen Ämtern des geschäftsführenden Vorstandes ist nicht zulässig. Bei 
Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. 

§ 14 Aufgaben des Vorstandes 
(1) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins.  
(2) Der Vorstand kann zur Unterstützung bei der Erfüllung seiner Aufgaben weitere 

Personen bestellen oder Ausschüsse bilden.  
(3) Bei Verstößen gegen die Satzung, vereinsschädigendem oder unsportlichem 

Verhalten, Zuwiderhandlungen gegen Anordnungen des Vorstandes oder durch 
ein Mitglied kann der Vorstand dem Mitglied eine Verwarnung aussprechen oder 
ein befristetes Nutzungsverbot der Vereinsanlage von bis zu 3 Monaten erteilen. 
Vor Verhängung der Ordnungsmaßnahme ist dem Mitglied rechtliches Gehör zu 
geben. 

(4) Zu Änderungen der Satzung, die gesetzlich erforderlich sind oder werden, ebenso 
für Änderungen, die sich aus den Satzungen der Verbände ergeben, bei denen der 
Verein notwendiger Weise Mitglied ist, ist der Vorstand ermächtigt. 

(5) Näheres regelt die Geschäftsordnung 

§ 15 Ehrenrat 
Der Ehrenrat besteht aus 3 im RSCB erfahrenen aktiven Mitgliedern. Er wird von der 
Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. 
Aufgabe des Ehrenrates ist die Vermittlung bei Differenzen unter Mitgliedern. Sein Votum ist 
eine Empfehlung und für den Vorstand sowie die Mitgliederversammlung nicht bindend. 
Näheres regelt die Ehrenratsordnung. 

§ 16 Kassenprüfung 

Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr zwei Kassenprüfer. 
Zusätzlich ist ein Ersatzkassenprüfer zu wählen. Die Kassenprüfer dürfen nicht Mitglied des 
Vorstandes sein. Eine Wiederwahl ist zulässig. Die Kassenprüfer überwachen die 
Kassengeschäfte und das Rechnungswesen des RSCB. Hierzu können sie jederzeit Einsicht in 
und Vorlage der dazu erforderlichen Unterlagen sowie notwendige Auskünfte verlangen. 
Dem Vorstand ist sofort, den Mitgliedern auf der nächsten Mitgliederversammlung Bericht 
über die erfolgten Prüfungen zu erstatten. 

§ 17 Datenschutz 
(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der 

Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personen-bezogene Daten über persönliche 
und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet. 

(2) Den Organen des Vereins oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur 
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten 
zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das 
Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 



(3) Als etwaiges Mitglied von Fachverbänden und des DSVs ist der Verein 
verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten dorthin sowie an den 
Landessportbund NRW zu melden. 

(4) Über den Landessportbund NRW wurden Versicherungen abgeschlossen, aus 
denen der Verein und/oder seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit 
es zur Regulierung von Schäden erforderlich ist, übermittelt der Verein 
personenbezogene Daten seiner Mitglieder an das zuständige 
Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei sicher, dass der Empfänger 
die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet. 

(5) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an 
Vorstandsmitglieder, sonstige Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie 
deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme 
erfordern. Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur 
Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitenrechte nach § 
37 BGB) benötigt, wird ihm eine gedruckte Kopie der Liste gegen die schriftliche 
Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen und sonstige Daten nicht zu 
anderen Zwecken Verwendung finden. 

(6) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung 
stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, 
Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem 
vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung 
seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende 
Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen 
hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 

(7) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft 
über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck 
der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. 
Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden diese Daten wieder gelöscht. 
Personenbezogene Daten, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß 
den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre durch den Vorstand 
aufbewahrt. 

§ 18 Vereinsordnungen 
(1) Soweit die Satzung nicht etwas Abweichendes regelt, ist der Vorstand ermächtigt 

durch Beschluss nachfolgende Ordnungen zu erlassen 
a. Beitragsordnung 
b. Geschäftsordnung 
c. Ehrenratsordnung 

(2) Die Ordnungen sind nicht Bestandteil der Satzung. Die Ordnungen dürfen der 
Satzung nicht widersprechen. Im Zweifelsfall gelten die Regelungen dieser 
Satzung. 

§ 19 Auflösung des Vereins  
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur auf einer zu diesem Zweck einberufenen 

Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen 
Stimmen beschlossen werden. 



(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall des 
steuerbegünstigten Zwecks fällt das Vermögen des Vereins dem Deutschen 
Seglerverband (DSV) zu, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 
mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.  

 

Remscheid, den 19. März 2023 


